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6Ob21/66
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.02.1963

Norm

ABGB §91 C4

Rechtssatz

Wird eine Vereinbarung der Ehegatten über die Heranziehung des eigenen Einkommens zur Unterhaltsdeckung mit

einer Vereinbarung über das gemeinsame Sparen für eine gemeinsame Wohnung gekoppelt, so wird die

Unterhaltsvereinbarung durch die Preisgabe des Projektes, auf die Wohnung zu sparen, hinfällig und es liegt ein

Unterhaltsverzicht nicht vor.
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